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Ehrenkodex Mütterpflege 
 
 

Präambel 
 
Der Berufsstand der Mütterpflegerin sieht seine Aufgabe darin, Mütter, Väter, Co-Mütter und 
Ihre Babys auf dem Weg ins Familiensein zu unterstützen. Die hier notwendige Begleitung, 
Beratung und Assistenz muss ein zuverlässiges Hilfsangebot sein und wird, in Form von 
„aufsuchender Hilfe“, von überwiegend selbständig arbeitenden Mütterpflegerinnen erbracht. 
Die Hilfe richtet sich nach dem individuellen Bedarf der Mütter. 
 
Rollenverständnis, Verantwortung 
 
Die Mütterpflegerin: 
 

• ... fördert die Selbstwirksamkeit der Frau, die sie begleitet und unterstützt so das 

Wohlergehen und die Gesundheit der Frau und ihrer Familie. 

• … wird von der Frau ausgesucht und ist damit ihr gegenüber verpflichtet. 

• ...wahrt die Privatsphäre der Frau und behandelt alle Informationen vertraulich. 

• ...übt keine medizinische Funktion aus und greift nicht in medizinische Belange ein. 

• ... ist sich ihrer persönlichen Grenzen und der Grenzen ihrer Tätigkeit als Mütterpflegerin 

bewusst und vermittelt der Frau, wenn nötig, Adressen weiterer Hilfsangebote. 

• ...verpflichtet sich, die Qualität ihrer Arbeit durch Fortbildungen, Zusammenarbeit mit 

anderen Mütterpflegerinnen und ggfs. Supervision/ kollegialer Beratung zu sichern. 

• …arbeitet nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, sie macht sich nicht unentbehrlich, 

sondern verhilft der Frau bestmöglichst wieder in ihre eigene Kraft, sodass sie gestärkt 

ihren Platz in der Familie/Gesellschaft einnehmen und ausüben kann. 

• …ist diskret, zurückhaltend und beherrscht die Regeln der wertschätzenden 

Kommunikation. 

• …hat persönliche Erfahrungen reflektiert und kann diese zurückstellen. Sie geht 

wertfrei, tolerant und offen mit der Familie um.  

• …hat keine beratende Funktion in medizinischen Belangen. 

• …beratet nicht ohne Auftrag. 

• …teilt ihr Wissen und ihre Expertise mit Berufsanfängerinnen und Kolleginnen um sie 

zu unterstützen. 

• …wertschätzt ihre eigene Würde, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Sie achtet auf 

ihre Selbstfürsorge, denn sie kann nur wirklich Geben, wenn ihre Speicher voll sind. 

• …verpflichtet sich, sich bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung bzw. Gewalt in der 

Familie an die für sie entsprechenden professionellen Stellen zu wenden und Beratung 

einzuholen. 
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• ...achtet die Arbeit der Hebammen und ihrer Kolleginnen und strebt eine gute 

   Kommunikationsbasis zwischen allen Parteien an. 

• ...trägt dazu bei, die Arbeit und die Werte einer Mütterpflegerin in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen. 

 
Ethik 
 
Mütterpflegerinnen zeigen professionelle Werte, wie: Respekt, Gerechtigkeit, Verlässlichkeit, 
Fürsorge, Mitgefühl, Empathie, Vertrauenswürdigkeit und Integrität. Sie unterstützen und 
respektieren die Würde und die universellen Rechte aller Menschen, einschließlich 
der zu betreuenden Frau, Kolleginnen und Familien. 
 
 
Nebengewerbe  
 
Selbstverständlich achtet die Mütterpflegerin im Sinne der Selbstverantwortung insbesondere 
auch auf die finanziellen Belange der betreuten Familien. Ein Anpreisen des eigenen oder ihr 
nahestehenden Nebengewerbes sollte nur begrenzt stattfinden. Insbesondere muss 
vermieden werden, dass diese sehr sensible Lebensphase der Frauen ausgenutzt wird, um 
Angebote, bei denen den Familien hohe Folgekosten und/oder Ressourcenaufwand 
entstehen (z.B. Network-Marketing, Mitgliedschaften), zu bewerben. 
 
 
Diese Richtlinien sind für jede Mütterpflegerin, welche Mitglied bei MDEV Mütterpflege 
Deutschland e.V. ist, verbindlich. In ihrer beruflichen Praxis jedoch, handelt jede 
Mütterpflegerin eigenverantwortlich. Der Verein übernimmt für etwaige Abweichungen der 
Empfehlungen oder gar mutwilligem Fehlverhalten  
keinerlei Verantwortung und ist dementsprechend nicht dafür haftbar. 
 
Betont wird an dieser Stelle, dass auch jene Kolleginnen, die sich für Rückfragen bereit 
erklärt haben, gleichwohl eigenverantwortlich handeln und der Verein als solches nicht für 
deren Aussagen haftbar gemacht werden kann. 

 
 

 

  


